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F R E I E  
W O H N U N G E N
Schulstraße 9c/6, 2. OG, 77,13 m²,
Vergabe ab sofort

Schulstraße 1/11, EG, 50,80 m², 
Vergabe ab 01.11.2024 

Schulstraße 9c/3, EG, 77,60 m², 
Vergabe ab 30.11.2024

NEUE 
MITARBEITER
Wir freuen uns, unsere neuen Kolle-
gen am Gemeindeamt zu begrüßen:

•	 Michael Wirtl unterstützt uns im 
Bürgerservice seit 1. August

•	 Gerald Ringlbauer ist seit 
1. September am Bauhof tätig 

Wir heißen sie in unserem Team herz-
lich willkommen und freuen uns auf 
die gemeinsame Zusammenarbeit.

BAUAMT/ 
STANDESAMT
Terminvereinbarung!
Wir ersuchen Sie für eine persönliche 
Vorsprache in der Bauabteilung bzw. 
im Standesamt um vorherige Termin-
vereinbarung.  

So kann sichergestellt werden, 
dass Ihnen unnötige Wartezeiten 
erspart bleiben und die zustän-
digen Sachbearbeiterinnen sich 
genügend Zeit für Ihre Anliegen 
bzw. Ansuchen nehmen können.  

Terminvereinbarung unter 

07237/ 2370 oder  
gemeinde@langenstein.ooe.gv.at.

Wir danken für Ihr Verständnis!

S A C H K U N D E -
NACHWEIS PERG

Präsenzveranstaltung am

6. November 2024

13. November 2024

jeweils um 18:30 Uhr in der Hunde-
schule Perg. (beide Termine müssen 
zusammenhängend gebucht werden)

Kosten: € 75,00 

Anmeldung erforderlich unter  
info@hundeschuleperg.at oder unter 
0650/41 50 34.

KLIMATICKET
Ab 1.7.2024 haben junge Erwach-
sene in Österreich anlässlich ihres 
18. Geburtstages Anspruch auf ein 
kostenloses KlimaTicket Österreich. 
Anspruchsberechtigt sind alle, die 
ab 1.1.2024 ihren 18. Geburtstag 
feierten bzw. feiern und über einen 
Wohnsitz in Österreich verfügen. Die 
Anspruchsberechtigten haben ab ih-
rem Geburtstag drei Jahre Zeit, um 
ihr KlimaTicketÖ 18 einmalig einzulö-
sen. Die Ausstellung des KlimaTicke-
tÖ 18 erfolgt nicht automatisch und 
ist ausschließlich bei den Vertriebs- 
und Servicestellen des KlimaTicketÖ 
möglich. 

Alle Infos gibt es auf klimaticket.at

HINWEIS AN DIE 
BAUWERBER
Abgabetermin für Begutachtung 
durch Amtssachverständigen.

Einreichunterlagen eines Bauvorha-
bens sind einer Vorprüfung durch 
den Amtssachverständigen zu unter-
ziehen. 

Die Planunterlagen sind vollständig 
(Bauplan, Baubeschreibung, Energie-
ausweis bzw. Nachweis der U-Werte, 
…) mindestens 7 Tage vor dem Bau-
beratungstermin am Gemeindeamt 
einzubringen.

Der Antrag zur Bewilligung eines 
Bauvorhabens sollte erst dann bei 
der Behörde eingebracht werden, 
wenn alle Unterlagen vorgeprüft 
wurden.

FERIENPASS
Auch in diesem Jahr haben unsere 
örtlichen Vereine wieder mit gro-
ßem Engagement und Kreativität 
den Ferienpass gestaltet. Dank ihrer 
tatkräftigen Unterstützung konnten 
wir ein vielfältiges Programm auf die 
Beine stellen, das unseren Kindern 
und Jugendlichen spannende und 
abwechslungsreiche Ferienaktivitä-
ten geboten hat.

Ein besonderes Dankeschön geht an 
die zahlreichen ehrenamtlichen Hel-
ferinnen und Helfer, ohne die diese 
Veranstaltungen nicht möglich ge-
wesen wären. Ihr Einsatz und Ihre 
Begeisterung haben maßgeblich zum 
Erfolg des Ferienpasses beigetragen.
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RESTMÜLLABFUHR  
INFORMATION
Aufgrund der aktuellen Vorkommnis-
sen bei der letzten Restmüllabfuhr 
möchten wir Sie noch einmal darauf 
aufmerksam machen, folgendes zu 
beachten:

Die Restmülltonnen sind am Vor-
tag für die Abholung am dafür vor-
gesehenen Platz bereitzustellen.  
 
Dies ist am Straßenrand des öf-
fentlichen Gutes! Die Zufahrts-
möglichkeit für die Abfuhr-
fahrzeuge muss gegeben sein. 
Von Privatstraßen erfolgt keine Ab-
holung!

Sollte die Restmülltonne einmal nicht 
ausgeleert werden, dann bitten wir 
Sie, sich am Entleerungstag oder 
spätestens am nächsten Werktag bis 
08:00 Uhr beim Gemeindeamt  zu 
melden, um dies möglichst schnell 
aufklären zu können.

Bei der Entleerung der Tonnen wird 
von der Energie AG genauestens 
mitprotokolliert, wenn Restmüllton-
nen nicht bereitgestellt wurden.

Wir bitten Sie, diese obigen Punkte 
zu beachten, um einen reibungslosen 
Ablauf der Restmüllabfuhr gewähr-
leisten zu können.

Vielen Dank für Ihre Mithilfe!  

WEIHNACHTS-
MARKT
Wir laden alle Standbetreiber, 
Kunsthandwerker und Verei-
ne herzlich ein, sich für unseren 
festlichen Weihnachtsmarkt am  
 
Samstag, 07. Dezember 2024, 
Volksschule Langenstein 
 
anzumelden. Nutzen Sie die Gelegen-
heit, Ihre Produkte und Angebote in 
einer festlichen Atmosphäre zu prä-
sentieren.

Anmeldungen sind ab sofort im Ge-
meindeamt möglich.

A T - A L E R T : 
BEVÖLKERUNGS-
W A R N S Y S T E M  
Ö S T E R R E I C H  
PROBEPHASE
In Österreich startete mit 9. Septem-
ber 2024 die Testphase für das neue 
Bevölkerungswarnsystem, den soge-
nannten AT-Alert, bei der Testwar-
nungen an Mobiltelefone ausgesendet 
werden können. Ab diesem Zeitpunkt 
kann es auch in Oberösterreich dazu 
kommen, dass die Landeswarnzent-
rale Nachrichten – eindeutig als Test-
warnungen formuliert - an Mobiltele-
fone in einzelnen Gebieten aussendet. 
Systembedingt können Bürgerinnen 
und Bürger in Grenznähe auch War-
nungen des Nachbar-Bundeslandes 
erhalten. 

Der AT-Alert basiert auf dem soge-
nannten „Cell Broadcast“: Damit kön-
nen Nachrichten verschickt werden, 
ohne personenbezogene Daten abzu-
fragen oder zu nutzen. Der AT-Alert 
wird die vorhandenen Zivilschutzsire-
nen als Warn- und Alarmsystem er-
gänzen. Im Anlassfall sollen dadurch 
möglichst viele Menschen in einem 
betroffenen Gebiet direkt über ihr 

Mobiltelefon erreicht werden.

Meldungen können bei Naturgefah-
ren wie Stürme oder Hochwässern, 
bei bedrohlichen technischen Gefah-
ren wie Chemieunfällen oder bei be-
drohlichen polizeilichen Situationen 
ausgelöst werden. Die höchste Warn-
stufe, der Notfallalarm, ist standard-
mäßig eingeschaltet und kann auch 
nicht ausgeschaltet werden. Durch 
höchste Sicherheitsstandards ist ge-
währleistet, dass nur die zuständigen 
Behörden Meldungen über AT-Alert 
aussenden lassen können. 

RECHTSBERATUNG 

Am Donnerstag, 03. Oktober 2024 
ist bei uns am Gemeindeamt eine 
Rechtsantwältin vor Ort. Bei diesem 
Termin haben Sie die Möglichkeit, 
kostenlos eine viertelstündige Bera-
tung in Anspruch zu nehmen.

Bei Interesse werden Sie gebeten, sich 
am Gemeindeamt Langenstein telefo-
nisch unter: 07237 / 23 70 anzumel-
den.
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SPENDE FÜR KINDERGARTEN
Mitte April haben ein paar Vertreterinnen der 
Mütterrunde Langenstein den Kindergarten be-
sucht. Bei ihrem heurigen Palmbesenverkauf ha-
ben sie Spenden für den Kindergarten gesammelt.  
Dabei sind € 500,- zusammengekommen, die nun über-
reicht wurden. Das Kindergarten-Team freut sich sehr da-
rüber und möchte sich ganz herzlich bedanken.

HANDWERKERBONUS
Mit dem Handwerkerbonus erhalten Privatpersonen eine 
Förderung für durchgeführte Arbeitsleistungen rund um 
den privaten Wohn- und Lebensbereich (Renovierungs- 
und Erhaltungsarbeiten, Erweiterung oder Neuschaffung 
des Wohn- und Lebensbereichs). Die genaue Ausgestal-
tung des Handwerkerbonus finden Sie in der Richtlinie. 

1. Der Handwerkerbonus bietet die Möglichkeit 20% der 
Arbeitskosten (netto / ohne Steuern) bis zu einer För-
derhöhe von 2.000 € (2025: 1.500 €) zurückbekommen 
(Rechnungen sind unbedingt aufzubewahren).

2. Pro Kalenderjahr und Förderwerberin bzw. Förderwer-
ber kann maximal ein Förderantrag gestellt werden (gege-
benenfalls mit mehreren Rechnungen).

3. Für die Jahre 2024/25 stehen insgesamt 300 Mio. € 
an Fördermitteln zur Verfügung, um die Bauwirtschaft 
zu stärken und Anreize für die Beauftragung von Hand-
werksleistungen zu schaffen.

4. Der Handwerkerbonus gilt rückwirkend für Arbeitsleis-
tungen ab 1.3.2024 bis längstens 31.12.2025 und kann 
ab 15.07.2024 unter folgendem Link: 

https://handwerkerbonus.gv.at

beantragt werden.

NEUER STANDORT 
POLIZEIDIENSTSTELLE 
MAUTHAUSEN
Nach der Fertigstellung des neuen Dienststellengebäudes 
für die Polizist:innen der Polizeiinspektionen St. Geor-
gen/Gusen und Mauthausen erfolgte die Aufnahme des 
Dienstbetriebs am neuen Standort an der B 123 in Maut-
hausen mit 3. Juni 2024. Die neue Polizeiinspektion ist 
eine der modernsten Polizeidienststellen des Landes und 
bietet den künftig insgesamt 28 Polizist:innen perfekte 
Rahmenbedingungen zur Bewältigung der täglichen Auf-
gabenstellungen. Der regionale Zuständigkeitsbereich der 
Polizeiinspektion Mauthausen umfasst ab dem genannten 
Zeitpunkt die Gemeinden Mauthausen, Ried in der Ried-
mark, Langenstein, St. Georgen an der Gusen, Katsdorf 
und Luftenberg. 

Die Polizist:innen der Polizeiinspektion Mauthausen ste-
hen der Bevölkerung als kompetente Ansprechpartner für 
Anliegen rund um das Thema Sicherheit gerne zur Verfü-
gung. In Notfällen wird empfohlen, den Polizeinotruf 133 
zu wählen, um im Wege der Landesleitzentrale die Ent-
sendung der nächstgelegenen Polizeistreife auszulösen.  

Kontakt: 

Polizeiinspektion Mauthausen 
Freistädter Straße 7, 
4310 Mauthausen 
Tel.: 059133-4324 
E-Mail: pi-o-mauthausen@polizei.gv.at 

MÜLLSÄCKE AUF FELDERN 
GEFUNDEN
Liebe Bürgerinnen und Bürger,

in den letzten Wochen wurden vermehrt unsachgemäß 
entsorgte Müllsäcke auf unseren Feldern und in der Natur 
gefunden. Dies stellt nicht nur eine erhebliche Umweltbe-
lastung dar, sondern gefährdet auch die Tierwelt und das 
schöne Erscheinungsbild unserer Gemeinde.

Wir möchten Sie eindringlich daran erinnern, Ihren Abfall 
ausschließlich in dafür vorgesehenen Mülltonnen oder an 
den dafür vorgesehenen Entsorgungsstellen zu entsor-
gen. Das Ablagern von Müll in der Natur ist strafbar und  
mit empfindlichen Bußgeldern belegt!

Bitte tragen Sie dazu bei, dass Müll ordnungsgemäß ent-
sorgt wird, um die Umwelt zu schützen und für künftige 
Generationen zu bewahren.

Vielen Dank für Ihre Mithilfe!
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ein Leben 
LANGENSTEIN

GEBÜHRENBREMSE
Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger,

ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass das Land Oberösterreich einen Zweckzuschuss gemäß dem Gebüh-
renbremse-Gesetz für Wasser-, Kanal- und Abfallgebühren ausgeschüttet hat. Jeder Bürger unserer Gemeinde erhält 
eine Rückerstattung in der Höhe von 16,72 Euro.

Unsere Gemeinde hat beschlossen, die Gebühren für Wasser und Kanal im Jahr 2024 aufgrund der hohen Inflation 
nicht zu erhöhen. Diese Entscheidung wurde im Gemeinderat getroffen, um die finanzielle Belastung unserer Bürge-
rinnen und Bürger zu reduzieren. Damit haben wir bereits eine eigene Gebührenbremse festgelegt, um Ihnen in dieser 
wirtschaftlich herausfordernden Zeit entgegenzukommen.

Vor diesem Hintergrund hat der Gemeinderat entschieden, dass der Zweckzuschuss des Landes als finanzieller Aus-
gleich im Betrieb der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung verbleiben soll. Dies ermöglicht uns, die nicht 
erhöhten Gebühren im Jahr 2024 zu kompensieren und weiterhin eine zuverlässige und qualitativ hochwertige Ver-
sorgung sicherzustellen.

Wir sind überzeugt, dass diese Maßnahme sowohl zur finanziellen Entlastung unserer Bürgerinnen und Bürger als 
auch zur Stabilität der Gemeindefinanzen beiträgt.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.

© iStock 

 
 
 
Welche Eltern kennen es nicht: Die Kinder werden älter und die meisten Spielsachen werden uninteressant und landen fast-
neu in einer Schachtel. Irgendwann landen diese dann entweder auf dem Dachboden oder leider beim Altstoffsammelzent-
rum.  
 
Das muss ja nicht sein, oder? Richtig, genau das haben wir uns auch gedacht und folgendes für euch geplant:  

 
Liebe Mütter! Liebe Väter! 

Wir veranstalten am Samstag, den 12. Oktober 2024 einen  
Kinderbasar für Spielsachen, Kinderbekleidung und andere Kinderartikel in Langenstein 

(auch Kinder selbst dürfen ihre Spielsachen verkaufen) 
 
Wo: Mehrzweckhalle Langenstein, 8 bis 12 Uhr 
Unkostenbeitrag pro Tisch: € 5,- (am gemieteten Tisch werden die mitgebrachten  

Sachen selbst verkauft) 
 

Hinweis: Der Unkostenbeitrag pro Tisch wird für einen karitativen Zweck verwendet! 
 
Anmeldung ab sofort bei Michael Wirtl unter 07237/2370 

 
Ihr Sozialausschuss der Gemeinde Langenstein 
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KINDERTURNEN
Freude und Spaß an Bewegung im Turnsaal der VS Langenstein

Das Team Familienwohnen Langenstein hat den Turnsaal der Volkschule Langenstein angemietet, um den Kindern 
zu ermöglichen, sich auch an tristen und regnerischen Tagen auszupowern!

Es sind alle Langensteiner*innen herzlich eingeladen, mit den Kindern vorbeizukommen und 1,5h mit anderen Kin-
dern zu turnen und zu spielen!  

Termine 2024:

26.09., 10.10., 24.10., 07.11., 21.11., 05.12., 19.12.

Termine 2025:

09.01., 23.01., 06.02., 27.02., 13.03., 27.03., 10.04., 08.05., 22.05., 05.06., 26.06.

jeweils von 16:00 - 17:30 Uhr

Anmeldung ist jederzeit bei Olivia Brandstetter unter:  0676/841314696 möglich.

BUCHPRÄSENTATION
Am Sonntag, 

10. November 2024 um 15:00 Uhr, 

findet eine Buchpräsentation über das Kinderbuch 

Lizzi Lieblich 

von der Autorin Sandra Weinberger (Langensteine-
rin) im Gemeindesaal statt. 

Lizzi       Lieblich

  explodiert

Sandra Weinberger

mit Illustrationen von Brigitte Susanne Hart-Kytka

ELTERN-KIND-ZENTRUM 
LANGENSTEIN
Seit Anfang Juni ist das neue Programmheft da. Es wer-
den wieder viele spannenende Kurse und Workshops an-
geboten.

Auszug aus dem aktuellen Programm:

Offener Treff: Dienstags von 09:00 bis 11:00 Uhr

Weihnachtsbackstube: 25.11.2024 von 15:00 - 17:00 Uhr

Martins-Kipferl Backen: 04.11.2024 von 15:00 - 16:30 Uhr

Kräuterwanderung: 21.09.2024 oder 28.09.2024 von 14:00 
bis 17:00 Uhr

Kreatives Haarstyling: 30.09.2024 von 16:00 - 17:00 
Uhr oder von 17:00 - 18:00 Uhr

Das aktuelle Programmheft, inklusive Preise, ist un-
ter www.kinderfreunde.cc/ekiz-karussell zu finden. 

Bei Fragen bitte direkt das EKIZ kontaktieren:

ekiz.pinguin@kinderfreunde-ooe.at oder 
07237/64 414 oder 0664/88 31 33 52.
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A S I A T I S C H E 
HORNISSE
Bedrohung unserer Bienen 
durch die „Asiatische Hor-
nisse“

Es besteht die Möglichkeit, dass Ves-
pa Velutina Nigrothorax, auch be-
kannt als „Asiatische Hornisse“, be-
reits in Oberösterreich angekommen 
ist. Im April wurde sie in Salzburg, 
laut AGES, erstmals österreichweit 
gesichtet. Sie ist mit anderen Import-
waren nach Europa eingeschleppt 
worden und hat kaum natürliche 
Feinde

 Bedeutung für die Imkerei:

Sollte es der „Asiatischen Hornisse“ 
gelingen, sich bei uns einzubürgern, 
könnte das Problem der Varroa-Mil-
be in den Hintergrund treten. Diese 
Hornissenart ernährt sich zu 80 % 
von Honigbienen, was die Imkerei er-
heblich erschwert. Kolleginnen und 
Kollegen aus Frankreich berichten, 
dass sie vor dem Öffnen eines Bie-
nenstocks erst 20-30 Minuten lang 

hunderte Hornissen mit Tennisschlä-
gern abwehren müssen. Im Oktober 
attackieren die Hornissen dann die 
weniger verteidigten Bienenvölker 
direkt und können ganze Stände leer-
fegen. Ohne effektive Gegenmaßnah-
men könnten pro Bienenstock bis zu 
zwei Hornissennester entstehen.

Was können wir tun?

Es stimmt nicht, dass wir nichts un-
ternehmen können. Gemeinsam kön-
nen wir viel erreichen und bekommen 
dabei auch Unterstützung. Neben 
der Imkerei sind auch die Landwirt-
schaft und die allgemeine Bevölke-
rung betroffen. Gespräche mit der 
Landesregierung und der Landwirt-
schaftskammer zeigen, dass ein ge-
meinsamer Widerstand gegen die 
„Asiatische Hornisse“ ange-
strebt wird. Momentan wird 
noch darüber diskutiert, wer 
die Kosten für die Bekämp-
fung übernehmen wird.

 Aufruf an die Gemeindebe-
völkerung

Als erste in der Frontlinie, 
mit unseren Bienenstöcken 
als Biosensoren, ist jeder 
Imker aufgerufen, aktiv 

zu werden.  Je früher man ein Nest 
dieser Hornisse entdeckt, ist eine 
Bekämpfung möglich und die Ver-
breitung kann eingeschränkt wer-
den. Diese Hornisse nistet anders 
als unsere heimische Hornisse und 
zwar freihängend in Baumkronen.  
Die Jägerschaft, Landwirte und auch 
Spaziergänger sind aufgerufen bei 
Entdeckung eines verdächtigen Hor-
nissennestes, dies einem Imker oder 
mir, ich bin Obmann vom Imkerverein 
St. Georgen, zu melden. (Hans Friedl 
0650 9687085) 

Wir bitten um aktive Teilnahme und 
Weitergabe dieser Information an 
alle Interessierten.

 

I N F O R M AT I O N 
VOM   OÖ   LANDES- 
JAGDVERBAND
Die Sache mit der Jagd

Jäger haben vom Gesetz her den 
Auftrag, für einen artenreichen, ge-
sunden Wildbestand in einem in-
takten Lebensraum zu sorgen. Das 
ist der Auftrag und der Beitrag, den 
Jäger angesichts der fortschreiten-
den „Zernutzung“ des Lebensraumes 
für die Gesellschaft zu leisten haben. 
Dies ist allerdings nicht uneigennüt-
zig.

Die Lebensräume der Wildtiere wer-
den immer mehr beschnitten und 
gestört. Bei aller Notwendigkeit der 
erhöhten Abschussquoten darf die 
weidgerechte Jagd, also jene Jagd, 

die Naturschutz, Tier- und Umwelt-
schutz sowie Ethik zu beachten hat, 
nicht zur bloßen Schädlingsbekämp-
fung degradiert werden. Jäger wer-
den in den Wintermonaten wieder 
die einzigen sein, die „bewaffnet“ mit 
dem Futtersack unseren wild leben-
den Tieren über die karge Jahreszeit 
hinweg helfen. Die letzten Monate 
eines Jahres vor Einbruch der Win-
terzeit sind die „jagdlichen Erntemo-
nate“. In dieser Zeit kann auch das 
meiste Wildbret – hochwertiges, re-
gionales Lebensmittel – bei der Jä-
gerschaft erworben werden. In den 
Revieren wird der Reh- und Rotwild-
bestand gemäß dem von der Behör-
de festgelegten Abschussplan an die 
vorhandenen Lebensraumverhältnis-
se angepasst. 

Bei allen Wildtierarten, gilt: mög-
lichst viel Ruhe.

Bei den Treibjagden, die jeweils nur 

einmal im Jahr auf einer bestimm-
ten Fläche stattfinden, kann frisches 
Wildbret direkt von der Strecke oder 
am Abend des Jagdtages gekauft 
werden. Die Termine für die Jagdta-
ge sind am besten bei einem Jäger 
zu erfragen.Wenn Sie als Naturnut-
zer mithelfen wollen, den Wildtieren 
Ruhe in ihren Einständen, also den 
„Wohnzimmern“, zu schenken, dann 
ist Ihnen die Jägerschaft dafür sehr 
dankbar.

Weitere Informationen finden Sie auf 
unseren Websites www.ooeljv.at und 
www.fragen-zur-jagd.at sowie auch 
auf unserer Facebook-Seite: https://
www.facebook.com/ooeljv.
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So erhalten Sie den
Heizkostenzuschuss
in OÖ.

200 Euro
je Haushalt

Von 1. Oktober bis 30. November 2024 
ist es möglich den Heizkostenzuschuss 
bereits zum Beginn der Heizperiode 
2024/25 online zu beantragen.

Amt der Oö. Landesregierung, Direktion Soziales und Gesundheit, Bahnhofplatz 1, 4021 Linz | 
E-Mail: entlastung@ooe.gv.at

Bei Unterstützungs-Bedarf  
wenden Sie sich bitte an Ihr  
Wohnsitzgemeindeamt.

1

2

3

Hauptwohnsitz in Oberösterreich  
seit zumindest 1. September 2024

Sie leben alleine und haben 2023 nicht mehr  
als 19.070 Euro brutto verdient
oder
Sie leben mit anderen Personen zusammen und  
haben gemeinsam 2023 nicht mehr als 26.940 Euro  
brutto verdient.

Sie stellen online bis 30. November 2024 
einen Antrag unter 
www.land-oberoesterreich.gv.at/ 
heizkostenzuschuss

Erstmals bereits zu Beginn der Heizperiode:
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ZIVILSCHUTZ-PROBEALARM
FÜR IHRE SICHERHEIT

in ganz Österreich am Samstag, 7. Oktober 2023, zwischen 12:00 und 12:45 Uhr 

Mit mehr als 8.000 Sirenen sowie über KATWARN Österreich/Austria kann die Bevöl- 
kerung im Katastrophenfall gewarnt und alarmiert werden. Um Sie mit diesen Signalen  
vertraut zu machen und gleichzeitig die Funktion und Reichweite der Sirenen zu testen, wird einmal jährlich 
von der Bundeswarnzentrale im Bundesministerium für Inneres mit den Ämtern der Landesregierungen 
ein österreichweiter Zivilschutz-Probealarm durchgeführt.

DIE BEDEUTUNG DER SIRENENSIGNALE:
SIRENENPROBE

WARNUNG

ALARM

ENTWARNUNG

15 sec.

3 min. gleichbleibender Dauerton

1 min. auf- und abschwellender Heulton

1 min. gleichbleibender Dauerton

Herannahende Gefahr!
Radio oder Fernseher (ORF) bzw. Internet (www.orf.at) 
einschalten, Verhaltensmaßnahmen beachten.  
Am 7. Oktober nur Probealarm!

Gefahr!
Schützende Bereiche bzw. Räumlichkeiten aufsuchen,  
über Radio oder Fernsehen (ORF) bzw. Internet (www.orf.at) 
durchgegebene Verhaltensmaßnahmen befolgen. 
Am 7. Oktober nur Probealarm!

Ende der Gefahr!
Weitere Hinweise über Radio oder Fernsehen (ORF) bzw. 
Internet (www.orf.at) beachten.  
Am 7. Oktober nur Probealarm!

ÖSTERREICH / AUSTRIA

www.katwarn.atwww.zivilschutz.at

Näheres im Internet unter: 
www.ff-langenstein.at 
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05.Oktober 2024
900-1300 IM FEUERWEHRHAUS

FEUERLÖSCHERÜBERPRÜFUNG    
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  Ein Tag für uns und unsere Umwelt 
„Mehr Lebensqualität durch klimafreundliches 

Verhalten“ 
 

 SA, 9. November 2024, 10 - 16 Uhr 
 

Pfarrheim St. Georgen/Gusen 
 

 
Impulsvorträge: 
 

10:30 Uhr Alfred Klepatsch: „Von und auf welchem Boden leben wir?“ 

13:00 Uhr Mag. Michaela Bittner:   „Anregungen zur Müllvermeidung
           mit großer Wirkung.“ 

14:30 Uhr Mag. Fritz Gusenleitner: „Biodiversität in der Krise, am  
                                                 Beispiel der Wildbienen.“ 
 

Weiters informieren wir über: 
 

❖ Caritas - Second Hand- und Kostnixladen in Mauthausen 
❖ L(i)ebenswertes St. Georgen/Gusen 

 
 
Viele Direktvermarkter unserer Pfarre und der EZA-Weltladen 
Gallneukirchen verkaufen ihre regionalen und fair gehandelten Produkte.  
 
 

Die Lebensmittelretter kochen zwei vollständige Mittagsmenüs für uns. 
Nutzen Sie diese Gelegenheit und kommen Sie zum Essen. 
Kaffee und Kuchen gibt es auch.  
 
Schüler/innen der Neuen Mittelschule St. Georgen/Gusen singen für 
uns. 
 
 

Wir bitten um eine freiwillige Spende! 

Pfarre St. Georgen/Gusen 
Fachteam 

Schöpfungsverantwortung 
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TERMINVORSCHAU 2025
Strassenfest Langenstein: 

Sonntag, 27. Juli 2025

Fahrt zur Partnerstadt Sesto San Giovanni:

Donnerstag, 16. Oktober - Sonntag 19. Oktober 2025

Nähere Infos folgen demnächst!
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STANDESFÄLLE 

Zeitraum von 1. April bis 31. August 2024

GRATULATION ZUR GEBURT

•	 Amaechi-Tilg Antonio 

•	 Raffetseder Jonas

•	 Fürlinger Sophie

•	 Yolcu Ilyas Ömür

•	 Liam Kraffonara

•	 Jonas Angermayer

GRATULATION ZUM GEBURTSTAG

•	 Kristof Christa Karoline (70) 

•	 Gmeiner Franz (70)

•	 Kainz Roland (70)

•	 Raffezeder Romana Johanna Helene (70)

•	 Derntl Leopoldine (70)

•	 Dekum Reinhard Michael (75)

•	 Hauser Auguste (80)

•	 Hackl Ilse (80)

•	 Friedl Rudolf (85)

•	 Rubasch Helga (85)

•	 Leutgeb Herta (90)

•	 Gassner Anton (93)

GRATULATION ZUR HOCHZEIT

•	 Diwold Christina und Stitz Stefan Peter

•	 Oberfichtner Katrin und Leimer Christoph

GOLDENE HOCHZEIT (50 Jahre)

•	 Raffezeder Amalia Gertude und Rupert

•	 Raffezeder Romana Johanna Helene und Franz

•	 Eibensteiner Roswitha und Karl

•	 Mager Karin Fredericke und Norbert

DIAMANTENE HOCHZEIT (60 Jahre)

•	 Maly Gertrude und Leopold

EISERNE HOCHZEIT (65 Jahre)

•	 Foissner Erika und Johann

WIR BEDAUERN DEN TODESFALL VON

•	 Langthaler Josef

•	 Lebschy Wolfgang Markus

•	 Berneder Rainer Michael 

•	 Hennel Wilhelm Friedrich 

•	 Karl Frieda 

•	 Sturm Johann 

•	 Wurzer Josef

•	 Hinterberger Herbert

•	 Eibensteiner Pauline

•	 Barth Karl


